
Nach jahrelangem Greenwashing in der Werbung len-

ken europäische Fluggesellschaften ein: Die EU-Kom-

mission hat mit 21 Airlines Vereinbarungen zur Besei-

tigung irreführender Umweltaussagen getroffen. Die-

ter Scholz analysiert in diesem Gastbeitrag, wie es zu

dieser Entwicklung kam, welche rechtlichen Grundla-

gen dahinterstehen und warum die Lufthansa Group

besonders stark unter Druck steht.

21 Fluggesellschaften haben sich verpflichtet, ihre

Praktiken in Bezug auf unzulässige Umweltaussagen

("Greenwashing") zu ändern und an EU-Vorgaben an-

zupassen. Das wurde am 6. November in einer Presse-

mitteilung von der Europäischen Kommission mitge-

teilt. Gesetzlicher Hintergrund ist die EU-Richtlinie

2005/29/EC bekannt auf Deutsch als "Unlautere Ge-

schäftspraktiken Richtlinie" (UGPRL).

"Greenwashing" sind PR-Methoden, die darauf zielen,

einem Produkt und/oder einem Unternehmen ein um-

weltfreundliches Image zu verleihen, ohne dass es da-

für eine hinreichende Grundlage gibt.

Air Baltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian Airlines,

Brussels Airlines, Eurowings, Easyjet, Finnair, KLM,

Lufthansa, Luxair, Norwegian, Ryanair, SAS, Swiss,

Tap, Transavia France, Transavia, Volotea, Vueling

und Wizz Air kamen mit der Europäischen Kommis-

sion jetzt grundsätzlich überein, ihre Praktiken zu än-

dern. Die Luftfahrtunternehmen haben bereits einen

Zeitplan angegeben in dem sie den Forderungen der

EU nachkommen wollen. Die nationalen Verbraucher-

schutzbehörden sind ermächtigt, die fristgerechte Um-

setzung der Verpflichtungen zu überwachen, die die

Fluggesellschaften gemacht haben.

Um einen fairen Wettbewerb und gleiche Wettbe-

werbsbedingungen in der Luftfahrtindustrie zu ge-

währleisten, wird das Netz der Verbraucherschutzbe-

hörden (CPC) auch die Praktiken anderer im europäi-

schen Binnenmarkt tätiger Luftfahrtunternehmen be-

werten und erforderlichenfalls dieselben Verpflichtun-

gen verlangen.

Die nationalen Verbraucherschutzbehörden können

Durchsetzungsmaßnahmen gegen Luftfahrtunterneh-

men ergreifen, die keine ausreichenden Verpflichtun-

gen eingegangen sind oder diese Verpflichtungen nicht

ordnungsgemäß umsetzen. Durchsetzungsmaßnahmen

können unter anderem Geldbußen oder Zwangsgelder

sein.

Rechtliche Grundlagen der EU-

Richtlinie

Die "EU-Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Ge-

schäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäfts-

verkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern"

auf Deutsch auch "Unlautere Geschäftspraktiken

Richtlinie" (UGPRL) wird konkretisiert durch die

"Leitlinien zur Auslegung und Anwendung der Richtli-

Hintergrund

So verpflichten sich Fluggesellschaften

Greenwashing zu unterlassen

21 Fluggesellschaften haben sich verpflichtet, ihre Praktiken in Bezug auf unzulässige Um-

weltaussagen zu ändern und an EU-Vorgaben anzupassen. Dieter Scholz analysiert die Hin-

tergründe und ordnet ein, welche Bedeutung diese Entwicklung für die Luftfahrtbranche hat.

Von Prof. Dr. Dieter Scholz
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nie 2005/29/EG" . Der Abschnitt 4.1 beschäftigt sich

mit Aussagen zur Nachhaltigkeit. Danach gilt:

Die genannten Fluggesellschaften haben sich jetzt

grundsätzlich verpflichtet, nicht mehr zu behaupten,

dass die CO2-Emissionen eines bestimmten Fluges

durch finanzielle Beiträge der Verbraucher zu Klima-

schutzprojekten oder zur Verwendung alternativer

Flugkraftstoffe neutralisiert, ausgeglichen oder direkt

reduziert werden.

Folgende Verpflichtungen wurden mit den genannten

Fluggesellschaften erörtert:

Klarstellung, dass die CO2-Emissionen eines

bestimmten Fluges nicht durch Beiträge zu

Klimaschutzprojekten oder alternativen

Flugkraftstoffen neutralisiert, ausgeglichen oder

direkt reduziert werden können;

Verwendung des Begriffs "nachhaltiger

Flugkraftstoff" (Sustainable Aviation Fuel, SAF) nur

mit angemessenen Klarstellungen, um ihn zu

begründen ;

Verzicht auf die Verwendung vager grüner Sprache

oder Terminologie oder impliziter Umweltaussagen;

Bereitstellung von mehr Informationen über

Aussagen über die künftige Umweltleistung -- wie

die Erzielung von Netto-Null-

Treibhausgasemissionen -- mit klaren Zeitplänen,

erreichbaren Schritten und den betreffenden Arten

von Emissionen;

Sicherstellung, dass alle Berechnungen der CO2-

Emissionen klar und transparent dargestellt

werden;

Bereitstellung ausreichender wissenschaftlicher

Nachweise und Informationen zur Untermauerung

von Behauptungen über verbesserte

Umweltauswirkungen.

Vorgeschichte: Beschwerde der

Verbraucherorganisation

Wie alles begann: Am 22. Juni 2023  veröffentlichte

der Europäische Verbraucherorganisation (BEUC) zu-

sammen mit 23 seiner Mitgliedsorganisationen aus 19

Ländern eine Warnmeldung , in der irreführende Um-

weltaussagen von 17 europäischen Fluggesellschaften

anprangert wurden.

Dazu hatte BEUC eine Internetseite erstellt:

https://www.beuc.eu/enforcement/green-flying , die

auch die weitere Entwicklung dokumentiert. Die Euro-

päische Verbraucherorganisation (BEUC) ist eine von

drei Organisationen, die derartige Warnmeldungen auf

EU-Ebene herausgeben und an das Netz der Verbrau-

cherschutzbehörden (CPC) weitergeben dürfen. Dieses

Privileg basiert auf EU-Beschluss 2020/369  zur Er-

mächtigung von Einrichtungen, die Verbraucher- und

Unternehmerinteressen auf Unionsebene zu vertreten.

BEUC hatte dazu eine Rechtsanalyse  in Auftrag gege-

benen, Details der Internetseiten der Airlines  zusam-

mengetragen und eine Zusammenfassung  erstellt.

Danach war es so, dass die 17 beobachteten Fluggesell-

schaften gegen die EU-Vorschriften zur Bekämpfung

unlauterer Geschäftspraktiken (EU-Richtlinie

2005/29/EG ) verstoßen hatten. BEUC und seine Mit-

glieder beanstandeten folgende Praktiken:

2

Behauptungen zum Umweltschutz sind

wahrscheinlich irreführend, wenn sie auf

ungenauen und allgemeinen Aussagen zum

Umweltnutzen beruhen, ohne dass dieser

Nutzen angemessen belegt wird und ohne

Angabe des einschlägigen Merkmals des

Produkts, auf den sich die Angabe bezieht.

Beispiele für solche Behauptungen sind

"umweltfreundlich", "umweltschonend",

"Öko", "grün", "naturfreundlich", "ökolo-

gisch", "umweltgerecht", "klimafreundlich",

"umweltverträglich", "schadstofffrei", "bio-

logisch abbaubar", "emissionsfrei", "CO2-

freundlich", "verringerte CO2-Emissionen",

"CO2-neutral", "klimaneutral" und sogar

weiter gefasste Angaben wie "bewusst" und

"verantwortungsbewusst".

“
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Aktivisten persiflieren pünktlich zum derzeit stattfindenden Klima-

gipfel in der französischen Hauptstadt die Umweltaussagen von

Großunternehmen mit einer ganzen Reihe von Plakaten.
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Behauptungen würden aufgestellt werden, dass die

Zahlung zusätzlicher Gutschriften die CO₂-

Emissionen eines Fluges "ausgleichen",

"neutralisieren" oder "kompensieren" können. Dies

sei faktisch falsch.

Fluggesellschaften würden Verbraucher täuschen,

indem sie höhere Preise für "nachhaltigen

Flugkraftstoffe" (SAFs) verlangen. Richtig sei

vielmehr, dass diese Kraftstoffe noch nicht

marktreif seien und daher bestenfalls einen

geringen Anteil des Kerosins im Tank von

Flugzeugen ausmachen würden. SAFs hätten 2024

lediglich 0,5 Prozent der EU-Luftfahrtemissionen

eingespart und könnten damit den Anstieg der CO₂-

Emissionen aufgrund des wachsenden Flugverkehrs

bei Weitem nicht kompensieren.

Fluggesellschaften würden behaupten, Flugreisen

könnten "nachhaltig", "verantwortungsvoll" und

"grün" sein. Derartige Aussagen seien irreführend.

Richtig sei vielmehr, dass keine der derzeit im

Luftfahrtsektor angewandten Strategien in der Lage

sei, Treibhausgasemissionen zu verhindern.

Beginn des Dialogs mit den

Airlines

Am 6. September 2024 hatte dann das CPC-Netz unter

der Leitung der Europäischen Kommission  den Dia-

log mit den Fluggesellschaften  aufgenommen. Koor-

diniert wurde die Arbeit unter der Leitung der belgi-

schen Generaldirektion für Wirtschaftsinspektion, der

niederländischen Behörde für Verbraucher und

Märkte, der norwegischen Verbraucherbehörde und

der spanischen Generaldirektion für Verbraucherange-

legenheiten. Das Consumer Protection Cooperation

Network (CPC-Netz)  besteht aus den nationalen Be-

hörden, die für die Durchsetzung der EU-Verbraucher-

schutzgesetze zuständig sind .

Ziel des CPC-Netzes ist es, Verbraucher beim grenz-

überschreitenden Einkauf zu schützen durch die Koor-

dinierung der grenzüberschreitenden Angelegenheiten

zwischen den nationalen Behörden.

In Deutschland ist die Organisationseinheit "VS – Ver-

braucherschutz und Durchsetzung" im Umweltbundes-

amt (UBA) als "Single Liaison Office" (SLO) teil des

CPC-Netzes. Zum 01.01.2026 wird die Organisations-

einheit "VS" in das Bundesamt für Justiz (BfJ) wech-

seln und somit nicht mehr dem Bundesministerium für

Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Si-

cherheit (BMUKN), sondern dann dem Bundesminis-

terium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV)

unterstehen.

Genau dieser kooperative Weg wurde mit den 21 Flug-

gesellschaften gegangen.

Zwischenbericht zeigt

anhaltende Probleme

BEUC hatte am 17. Juni  eine weitere Analyse als Zwi-

schenbericht vorgelegt mit dem Titel "Green (F)lying –

Two Years On" . Die akribische Analyse der Internet-

seiten der Airlines sind im Anhang zum

Zwischenbericht  aufgeführt. Danach hätten einige

Fluggesellschaften ihre klimabezogenen Marketingaus-

sagen entfernt oder geändert. Jedoch wären manche

dieser Änderungen nur geringfügig (zum Beispiel An-

passungen der Formulierung oder der Farben).

Behauptungen zum CO₂-Ausgleich durch Kompensati-

onszahlungen und die Übertreibung der langfristigen

Nachhaltigkeitsziele der Fluggesellschaften wären wei-

terhin relevant. "Grüne Tarife" würden danach immer

beliebter und belohnten Verbraucher mit Rabatten auf

zukünftige Flüge, wodurch die Emissionen der Branche

weiter ansteigen würden.
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"In Deutschland erfolgt die Rechtsdurchset-

zung wirtschaftlichen Verbraucherschutz-

rechts regelmäßig nicht auf behördlichem,

sondern auf zivilrechtlichem Wege. Ver-

braucher setzen ihre Rechte entweder selbst

durch und/oder Verbraucherschutzver-

bände oder Konkurrenten gehen gegen die

'schwarzen Schafe' mit Abmahnungen und

Unterlassungsklagen vor." Im Europäischen

Kontext "kann das UBA [von Unternehmen]

die Bereitstellung aller relevanten Informa-

tionen, Daten oder Dokumente verlangen

und gegebenenfalls auch Durchsuchungen

vornehmen sowie die Einstellung von Ver-

stößen durch den Unternehmer/die Unter-

nehmerin schriftlich anordnen und gegebe-

nenfalls Geldbußen oder Zwangsgelder ver-

hängen. Es ist aber grundsätzlich auch be-

fugt, die Kooperation mit betroffenen Unter-

nehmen zu suchen und mit ihnen über Zusa-

gen zu verhandeln, wie ein Verstoß gegen

Verbraucherrechte behoben werden

könnte."

— Umweltbundesamt

“
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In den vergangenen zwei Jahren wurde eine steigende

Anzahl von Klagen gegen Fluggesellschaften vor Behör-

den und Gerichten eingereicht wegen irreführender

Klimaangaben (Greenwashing). Mehrere dieser Klagen

führten zu Entscheidungen, die schrittweise zu mehr

Transparenz hinsichtlich dieser umstrittenen Prakti-

ken beigetragen haben. Der Zwischenbericht von

BEUC  enthält eine unvollständige Liste mit 15 sol-

cher Klagen und Entscheidungen. Daraus geht hervor,

dass auch in Deutschland bereits Gerichtsurteile gegen

irreführende Werbung  für CO2-Ausgleich verhängt

wurden. In den Niederlanden hatte ein Gericht bereits

2024 entschieden, dass KLM Kunden mit Greenwa-

shing in die Irre geführt  hat.

Das Vorgehen der EU-Kommission jetzt hat aber eine

ganz andere Dimension. Erstens werden gleich meh-

rere Fluggesellschaften einbezogen und zweitens basie-

ren die Vereinbarungen mit den Fluggesellschaften auf

EU-Recht und sind dazu über das CPC-Netz mit den

Nationalstaaten abgestimmt.

Die EU-Kommission hat jetzt eine Tabelle  veröffent-

licht, in der der Stand der Verhandlungen mit den

Fluggesellschaften übersichtlich zusammengestellt ist.

Umwelt-Bild von KLM, hier genutzt für das SAF-Webinar. Das Bild

verwendet unklare implizite Umweltbehauptungen durch die Dar-

stellung einer perfekten Naturlandschaft in den Farben grün und

blau. KLM verwendet das Bild trotz Abmahnung.

© KLM
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Tabelle der Verpflichtungen von Fluggesellschaften zur Beseitigung

von Greenwashing in der Werbung herausgegeben von der Europäi-

schen Kommission am 06.11.2025 (https://perma.cc/8UCP-DCLP).

Resolved (erledigt): Die Fluggesellschaft hat die von den CPC-Behör-

den geforderten Änderungen bereits umgesetzt. Committed to re-

solve (zur Umsetzung verpflichtet): Die Fluggesellschaft hat zuge-

stimmt, die von den CPC-Behörden geforderten Änderungen inner-

halb eines vorgeschlagenen Zeitrahmens umzusetzen. Diese Ände-

rungen werden anschließend von den CPC-Behörden überwacht.

Partly resolved: (teilweise umgesetzt): Die Fluggesellschaft hat Ände-

rungen umgesetzt oder sich zur Umsetzung verpflichtet, die nur ei-

nen Teil der von den CPC-Behörden geforderten Änderungen

berücksichtigen.
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Sieben Kategorien von Greenwashing-Tatbeständen

In der Tabelle der EU-Kommission werden die Greenwashing Tatbestände in sieben Gruppen eingeteilt:

1. Die Behauptung, dass die Emissionen eines bestimmten Fluges durch Beiträge zu Klimaprojekten kompen-

siert werden könnten.

2. Die Behauptung, dass die Emissionen eines bestimmten Fluges durch den Kauf von nachhaltigem Flugtreib-

stoff (SAF) reduziert werden könnten.

3. Verwendung des Begriffs SAF ohne angemessene Begründung .

4. Verwendung unklarer oder unbegründeter "grüner" Begriffe oder Bilder oder impliziter

Umweltbehauptungen.

5. Verwendung von Aussagen zu zukünftigen Umweltzielen (zum Beispiel "Netto-Null") ohne angemessene

Begründung.

6. Unklare und intransparente Verwendung von CO2-Emissionsrechnern.

7. Verwendung unklarer oder unbegründeter Vergleiche der Umweltleistung (zum Beispiel "nachhaltiger",

"umweltfreundlicher").

Lufthansa Group mit stärkstem

Greenwashing unter Druck

Während die portugiesische Tap nur auffällig wurde in

zwei Gruppen und die entsprechenden Aussagen nicht

mehr tätigt, machen die hier beteiligten Airlines der

Lufthansa Group (Lufthansa, Air Dolomiti, Austrian

Airlines, Brussels Airlines, Eurowings und Swiss) den

stärksten Gebrauch von Greenwashing unter allen un-

tersuchten Airlines.

Der Lufthansa Group wurden Vorwürfe gemacht in al-

len sieben Gruppen. Obwohl die Vorwürfe der Luft-

hansa Group seit zwei Jahren bekannt sind, hat sich

das Wording offensichtlich bis heute kaum geändert.

In drei Gruppen verspricht die Lufthansa Group nun

sich zu bessern, aber in vier Gruppen konnte die EU

leider nur "insufficient suggestions" (unzureichende

Vorschläge) feststellen, um die Falschaussagen in der

Werbung zu vermeiden. Flugreisende müssen daher

auch in naher Zukunft noch vorsichtig bleiben hin-

sichtlich der Umweltversprechen einiger

Fluggesellschaften.

Agustín Reyna, Generaldirektor von BEUC freut sich

trotzdem über den Erfolg: "Es ist eine hervorragende

Nachricht, dass die Fluggesellschaften nach unserer

Beschwerde bei der Europäischen Kommission zuge-

stimmt haben, Verbraucher nicht länger mit Umwelt-

versprechen zu ködern. Es war höchste Zeit, dass Flug-

gesellschaften aufhören, Fliegen als nachhaltige Option

darzustellen. 'Ökotarife' für die Pflanzung von Bäumen

können niemals garantieren, dass Flugzeugemissionen

vollständig aus der Luft entfernt werden. Dieses ge-

winnorientierte Geschäft hilft weder den Verbrauchern

noch der Umwelt. Es ist lobenswert, dass die Europäi-

sche Kommission und die nationalen Behörden planen,

3

Umwelt-Werbeplakat der Lufthansa. Das Bild verwendet unklare im-

plizite Umweltbehauptungen durch Bezug auf das ikonische Bild der

verletzlichen Erde im Weltall. Die Lufthansa verwendet das Bild trotz

Abmahnung.
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die Einhaltung der Versprechen durch die Fluggesell-

schaften zu überwachen und gegebenenfalls Strafen zu

verhängen. Wir unterstützen die Absicht der Behörden,

die Praktiken anderer Fluggesellschaften zu überprü-

fen, voll und ganz, damit alle nach denselben Regeln

spielen."

Reaktionen aus Politik und

Branche

Henna Virkkunen, Exekutiv-Vizepräsidentin für tech-

nologische Souveränität, Sicherheit und Demokratie

der EU-Kommission sagt: "Ich begrüße die Zusage der

Fluggesellschaften, ihre Praktiken zu ändern."

Michael McGrath, EU-Kommissar für Demokratie,

Justiz und Rechtsstaatlichkeit sagt: "Die Verbraucher

verdienen klare und genaue Informationen über die

tatsächlichen Auswirkungen von Flugreisen."

Gemessen an dem langsamen Fortschritt bei einigen

Airlines (siehe EU-Tabelle) ist nicht auszuschließen,

dass am Ende doch noch Durchsetzungsmaßnahmen

gegen Luftfahrtunternehmen ergriffen werden müssen,

um die Täuschung der Verbraucher zu vermeiden. Dies

wird nicht der letzte Artikel zum Thema sein.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_25_2608
https://www.beuc.eu/press-release/21-airlines-commit-stop-greenwashing-following-beuc-complaint
https://perma.cc/MG2E-UMLH
https://perma.cc/N59R-D9VH
https://youtu.be/KwQ0QFmuq3s?t=15
https://perma.cc/QE9E-HW4F
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